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1. Anlass und Ziel der Planung 

Anlass des Vorhabens ist eine Anfrage eines Eigentümers, ein Bauvorhaben mit 3 

Gebäuden ohne Tiefgarage zu errichten. Dies widerspricht dem rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan „Leitenweg-West“ in der Fassung vom 23.05.2012, nachdem für 

das gegenständliche Baugrundstück zwei Baufenster sowie ein gemeinsames Tief-

garagenbaufenster vorgesehen sind. Für diese zwei Baufenster ist jeweils eine 

Grundfläche von 150 m² festgesetzt, mit Realisierung von 3 Gebäuden soll an der 

Gesamtgrundfläche von 300 m² (je Gebäude 100 m²) festgehalten werden. Insge-

samt sollen 3 Wohneinheiten entstehen (bisher zulässig: 2 Gebäude mit jeweils 2 

Wohneinheiten). Die erforderlichen Stellplätze sollen unter Ausnutzung der beste-

henden Topographie in die Gebäude integriert werden. Statt der bisherigen Festset-

zung einer gemeinsamen Tiefgarage soll die Möglichkeit einer unterirdischen Ver-

bindung der 3 Gebäude mit ggf. Kellerräumen eröffnet werden. Diese Gebäudever-

bindungen sollen auch talseitig keine Öffnung aufweisen, eine Nutzung für Stellplät-

ze soll nicht erfolgen. 

Das geplante Vorhaben mit 3 Gebäuden wurde im Rahmen einer städtebaulichen 

Volumenstudie des vom Eigentümer beauftragten Architekten untersucht. Zusätzlich 

wurde ein Lattengerüst zur Beurteilung des Vorhabens im Rahmen des örtlichen 

Kontexts mit Sichtbeziehungen zur Kirche aufgestellt (s. Kapitel 2.5.2) . Auf Basis 

der Volumenstudie sowie der Ortseinsicht mittels Lattengerüst hat der Gemeinderat 

in der Sitzung vom 01.02.2023 die 1. Änderung des Bebauungsplans beschlossen. 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans sollen zudem die Höhenfestsetzungen 

des gesamten Geltungsbereichs angepasst werden. Die absolut zulässige Höhen-

entwicklung der Gebäude (auf Basis der bestehenden Festsetzungen) soll erhalten 

bleiben, eine Flexibilität des festgesetzten Erdgeschoss-Fertigfußbodens zum Ein-

graben von Gebäuden soll jedoch eingeräumt werden. 

Städtebauliches Ziel der Änderung des Bebauungsplans ist die Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Grundlagen zur Ermöglichung des oben beschriebenen Vorha-

bens. Das Vorhaben wird als Innenentwicklung gewertet. Zudem erfolgt eine An-

passung weiterer Festsetzungen (u.a. Höhenfestsetzungen) i.S. weiterer Maßnah-

men im Rahmen der Innenentwicklung. Grundsätzlich wird an den bestehenden 

Festsetzungen festgehalten. Das Plangebiet wird dahingehend unter Berücksichti-

gung des bestehenden Ortsbildes städtebaulich geordnet.  

Die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gem. 

§ 13a BauGB. 

2. Plangebiet 

2.1 Lage, Nutzungen 

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Bereich von Schondorf unmittelbar östlich 

der Pfarrkirche St. Anna zwischen der St.-Anna-Str. im Westen und dem Leitenweg 

im Osten. Im Süden wird das Plangebiet durch einen Fußweg begrenzt, im Norden 

grenzt freies Feld an. 

Die Flächen des Plangebiets sind bisher nur teilweise bebaut, ein noch auf dem 

Luftbild (s. unten) erkennbares Gebäude ist zwischenzeitlich abgerissen worden 

(Leitenweg Hs.Nr. 5). Mehrere Baugrundstücke sind derzeit unbebaut und stellen 
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Gras- bzw. Brachflächen dar, welche teilweise gärtnerisch genutzt werden (Gemü-

segarten, Obstbäume). Gehölzbestände befinden sich im westlichen (Eingrünung 

entlang Parkplatz) und nördlichen Bereich (Eingrünung von Grundstücken). Sonsti-

ge prägende Gehölzstrukturen befinden sich nicht innerhalb des Plangebiets. 

   

Abb. 1 Plangebiet von Südosten (links) und Nordosten, Ortseinsicht vom 09.08.2023 

Innerhalb des Plangebiets sowie östlich und südlich angrenzend dominiert Wohn-

nutzung. Prägend ist eine kleinteilige Wohnbebauung mit Einzel- und Doppelhäu-

sern mit niedriger Höhenentwicklung (max. zwei Geschosse mit ausgebautem 

Dachgeschoss). Die Pfarrkirche St. Anna mit Friedhof befindet sich westlich des 

Plangebiets. Zwischen Pfarrkirche und Plangebiet befindet sich ein Parkplatz. 

 

Abb. 2 Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Stand 17.08.2023 

2.2 Topographie 

Eine ausgeprägte Hanglage prägt das Plangebiet. Während der westlich gelegene 

Parkplatz auf einer Höhe von ca. 579,0 m ü. NN liegt, fällt das Gelände zum Leiten-

weg auf eine Höhe von ca. 569,5 m ü. NN (im Süden) bzw. auf ca. 567,0 m ü. NN 
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(im Norden). Die Höhenlinien sind in der Planzeichnung des Bebauungsplans dar-

gestellt, hinsichtlich der bei Aufstellung des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ in 

der Fassung vom 23.05.2012 maßgebenden Höhenbezugssystems sind diese An-

gaben in m ü. NN (DHHN12) angegeben. Hinsichtlich des inzwischen gültigen Hö-

henbezugssystems DHHN2016 (in m ü. NHN) sind die Unterschiede des damals 

gültigen Höhenbezugssystems DHHN12 (m ü NN) zum aktuell gültigen Höhenbe-

zugssystem DHHN2016 (m ü NHN) zu berücksichtigen. 

2.3 Erschließung 

Das Plangebiet ist bereits verkehrlich und technisch über den Leitenweg erschlos-

sen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie 

und Telekommunikationslinien sind dort vorhanden. Die Abwasserentsorgung erfolgt 

im Mischsystem. 

2.4 Emissionen 

Es ist mit Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen von den angrenzenden land-

wirtschaftlich genutzten Flächen, auch abends sowie an Sonn- und Feiertagen, zu 

rechnen. Ebenso ist mit Geräuschimmissionen der Pfarrkirche St. Anna zu rechnen. 

Diese sind zu tolerieren. 

2.5 Denkmäler 

2.5.1 Bodendenkmäler 

Unmittelbar westlich des Plangebiets (um die Pfarrkirche St. Anna) befindet sich das 

Bodendenkmal Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich 

der Kath. Pfarrkirche St. Anna in Oberschondorf und ihrer Vorgängerbauten (Akten-

nummer D-1-7932-0140). An dem bereits im Bebauungsplan „Leitenweg-West“ in 

der Fassung vom 23.05.2012 enthaltenen Hinweis, dass Bodeneingriffe einer 

denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 DSchG unterliegen, wird festgehal-

ten. 

2.5.2 Baudenkmäler 

Des Weiteren befinden sich unmittelbar westlich des Plangebiets mehrere Bau-

denkmäler: 

 Pfarrkirche St. Anna mit nördlich gelegenem Bildstock (Aktennummer D-1-81-

139-1)  

Kath. Pfarrkirche St. Anna, Saalbau mit eingezogenem Polygonalchor und Chor-

flankenturm, erbaut 1499, Turm 1716, Chor um 1680, Langhaus 1737 umgestal-

tet; mit Ausstattung; Bildstock, achteckiger Tuffpfeiler mit Laterne, spätgotisch, 

um 1500. 

 Ehem. Mittertennhof, dann Schulhaus mit Landwirtschaft, zweigeschossiger 

verputzter Ziegelbau mit Satteldach, im Kern 1712 (dendro.dat.), Umbau 1813 

(dendro.dat.) (Aktennummer D-1-81-139-12) 

Vom Leitenweg aus bestehen zahlreiche Blickbeziehungen zur Pfarrkirche St. Anna. 
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Die Begründung des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ in der Fassung vom 

23.05.2012 macht bzgl. der Pfarrkirche St. Anna folgende Angaben: 

Die St.-Anna Kirche kann aufgrund ihrer Höhenlage und auffälligen Erscheinungs-

bildes in der Landschaft, erbaut weithin sichtbar auf der höchsten Geländeerhebung 

und vom nördlichen Dorf abgesetzt, als eines der Wahrzeichen des Ammersees be-

zeichnet werden. 

Maßgebendes städtebauliches Ziel des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ in der 

Fassung vom 23.05.2012 war es, die Belange des Denkmalschutzes im Hinblick auf 

die oberhalb des Plangebiets thronende St. Anna Kirche zu berücksichtigen. Dahin-

gehend wurde das Bebauungskonzept ausgerichtet: 

 Baufenster berücksichtigen die Blickbeziehungen vom Leitenweg zur St. Anna 

Kirche 

 Festsetzung eines Tiefgaragen-Baufensters im südwestlichen Bereich (statt Ga-

ragen, welche Blickbeziehungen beeinträchtigen würden) 

 Begrenzung der Höhe von Einfriedungen (inkl. Hecken) zwischen den Bau-

grundstücken zur Bewahrung von Blickbeziehungen 

 Unterordnung der Bebauung gegenüber der Kirche St. Anna (durch Unzulässig-

keit seeseitig geöffneter Pultdächer, Begrenzung von Aufschüttun-

gen/Abgrabungen sowie der Höhe von Stützmauern) 

 Unzulässigkeit von Quergiebeln i.S. einer ruhigen Dachlandschaft 

An dem bestehenden Bebauungskonzept wird festgehalten. Lediglich im südwestli-

chen Bereich erfolgt eine Anpassung: statt zwei Baufenster werden nun drei Bau-

fenster festgesetzt. Das geplante Vorhaben mit 3 Gebäuden wurde im Rahmen ei-

ner städtebaulichen Volumenstudie des vom Eigentümer beauftragten Architekten 

untersucht. Zusätzlich wurde ein Lattengerüst zur Beurteilung des Vorhabens im 

Rahmen des örtlichen Kontexts mit Sichtbeziehungen zur Kirche aufgestellt. Hin-

sichtlich des optimierten Erhalts von Sichtbeziehungen zur Kirche bei Errichtung von 

3 statt 2 Gebäuden sowie lediglich unterirdischer Gebäudeverbindungen ist von der 

Bebauungsplanänderung keine Beeinträchtigung der nahegelegenen Baudenkmäler 

zu befürchten. 

   

Abb. 3 Aufnahme im südöstlichen Bereich des Geltungsbereichs mit Schnurgerüst vom 02.12.2022 
mit überlagerten transparenten Farbflächen mit 2 Gebäuden gem. bisher rechtsverbindli-
chem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 (links) sowie 3 
Gebäuden gem. Planung der gegenständlichen 1. Änderung, © VONMEIERMOHR Architek-
ten PartG mbB, Schondorf 
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2.6 Flora/ Fauna 

Gehölzbestände befinden sich im westlichen (Eingrünung entlang Parkplatz) und 

nördlichen Bereich (Eingrünung von Grundstücken) des Plangebiets. Sonstige prä-

gende Gehölzstrukturen befinden sich nicht innerhalb des Plangebiets. Im Plange-

biet befinden sich zudem keine arten- oder naturschutzrechtlichen Schutzgebiete. 

Gemäß Artenschutzkartierung (ASK) sind keine Fundorte innerhalb des Plangebiets 

vorhanden. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Nachweise von Fleder-

mäusen (unbestimmt) und Dohlen (im Kirchturm bzw. in der Kirche St. Anna, Art-

nachweis 2008 und 2021) in einer Luftlinien-Entfernung von ca. 30 m. 

2.7 Boden  

2.7.1 Bodenaufbau 

Für ein Bauvorhaben (Grundstück Fl.Nr. 532/4) wurde durch den Vorhabenträger 

eine geotechnische Untersuchung im Jahr 2021 veranlasst (Baugrundgutachten 

vom 21.12.2021, BLASY + MADER GmbH, Eching am Ammersee, s. Anlage1). 

Demzufolge ist die humose Deckschicht zwischen 0,6 m und 0,7 m dick. In einer 

Tiefe von 0,6 m bis 1,0 m unter Geländeoberkante stehen Decklehme aus mehr o-

der weniger sandigen-kiesigen Schluffen an. Darunter befinden sich würmzeitliche 

Moränenablagerungen mit unterschiedlichen Kornzusammensetzungen (überwie-

gend aus Kies-Schluff-Gemischen). 

2.7.2 Versickerungsfähigkeit 

Der Bericht zur geotechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2021 für das Bauvor-

haben auf dem Grundstück Fl.Nr. 532/4 (s. Anlage 1) stellt fest, dass die anstehen-

den Böden im Bebauungsbereich (…) insgesamt eher gering wasserdurchlässig mit 

Durchlässigkeitsbeiwerten überwiegend < 1*10-6 m/s einzuschätzen sind. Auf 

Grundlage der vorliegenden Laboruntersuchungen ergeben sich für die begrenzt 

vorliegenden, feinkornreicheren Kiesschichten etwas höhere Wasserdurchlässigkei-

ten. Sollte eine Versickerung von Dachflächenwasser auf dem Grundstück geplant 

sein, wird die Durchführung von Sickerversuchen in Baggerschürfen empfohlen, zur 

versuchstechnischen Ermittlung des kf-Wertes vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnis-

stand ist eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück kaum 

möglich, ein Anschluss und eine Ableitung des Dachflächenwassers in den Kanal 

wird daher empfohlen. 

2.7.3 Altlasten 

Altlasten durch Auffüllungen oder sonstige Bodenverunreinigungen sind der Ge-

meinde nicht bekannt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die sich z.B. aus einer 

gewerblichen Vornutzung des Geländes oder aus Auffüllungen ableiten lassen. Dies 

wurde durch die geotechnische Untersuchung aus dem Jahr 2021 für das Bauvor-

haben auf dem Grundstück Fl.Nr. 532/4 (s. Anlage 1) bestätigt. 
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2.8 Wasser 

Innerhalb des Plangebiets sowie in der näheren Umgebung befinden sich weder 

oberflächige Gewässer noch Heilquellenschutzgebiete oder Trinkwasserschutzge-

biete. 

2.8.1 Grundwasser 

Die geotechnische Untersuchung aus dem Jahr 2021 für das Bauvorhaben auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 532/4 (s. Anlage 1) stellt fest, dass mit einem zusammenhängen-

den Grundwasserstockwerk erst in größeren Tiefen zu rechnen ist. Dennoch wurde 

bei den Bohrpunkten in einer Tiefe zwischen 2,6 m und 3,1 m unter Geländeober-

kante Wasser angetroffen. Dabei handelt es sich voraussichtlich um Schichtenwas-

ser, welches sich in den besser wasserdurchlässigen Schichten aufstaut.  

Eine wasserdichte Ausführung wird dahingehend empfohlen.  

Im Umgriff bzw. Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß Landesmess-

netz Grundwasserstand (Stand 17.08.2023) keine Grundwassermessstellen des 

Landesgrundwasserdienstes oder Messstellen Dritter vorhanden. Weitere Aussagen 

über den Grundwasserflurabstand können daher nicht getroffen werden.  

2.8.2 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt weder innerhalb von ausgewiesenen Hochwassergefahrenflä-

chen (HQ100 und HQextrem, gemäß BayernAtlas, Stand vom 17.08.2023) noch inner-

halb eines wassersensiblen Bereichs. 

Hinsichtlich der deutlich ausgeprägten Hanglagen sind die Risiken durch oberflächig 

abfließendes Wasser (z.B. bei Starkregen) zu beachten und bei der Bebauung zu 

berücksichtigen. Eine ausreichende Sockelhöhe, eine wasserdichte Bauweise von 

in das Gelände einschneidenden Gebäudeteilen sowie Aufkantungen z.B. vor Licht-

schächten werden empfohlen.  

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Oberflächenwasser nicht über Nachbar-

grundstücke abfließt. 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Verfahren 

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß 

§ 13a BauGB. Die Voraussetzungen hierfür liegen vor. Die 1. Änderung des Bebau-

ungsplans sieht eine Ermöglichung eines Vorhabens sowie die Anpassung beste-

hender Festsetzungen an. Die Maßnahmen werden als sog. „andere Maßnahme der 

Innenentwicklung“ (gem. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB) gewertet. 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB, einem Umweltbericht nach § 2a BauGB, der Angabe wel-

che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 

BauGB) und einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abge-

sehen. Maßnahmen zum Monitoring, d.h. Maßnahmen zur Überwachung erhebli-

cher Umweltauswirkungen werden nicht festgesetzt. Nachteilige Umweltauswirkun-

gen durch die Bebauungsplanaufstellung sind aufgrund der Lage innerhalb des 

http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?X=5417128.57&Y=4440368.00&zoom=10&lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=122&layers=WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Grundwasserstand%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cgrundwasserstand,WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Quellen%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cquellen#wvIgNIRT
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?X=5417128.57&Y=4440368.00&zoom=10&lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=122&layers=WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Grundwasserstand%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cgrundwasserstand,WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Quellen%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cquellen#wvIgNIRT
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Siedlungsgebiets sowie der getroffenen Festsetzungen nicht zu erwarten. Eingriffe, 

die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im 

Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt  

oder zulässig. 

3.2 Landes- und Regionalplan 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, verbindliche Fassung vom 

August 2013, inklusive Teilfortschreibung vom 01.06.2023) und dem Regionalplan 

München (RPM, Stand 01.04.2019 - Gesamtfortschreibung) ergeben sich für die 

Gemeinde Schondorf folgende Planungsvorgaben, deren Berücksichtigung im Be-

bauungsplan kurz erläutert wird. 

 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-

wicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. (LEP 3.2 Z).  

 Bei der Siedlungsentwicklung sind die Möglichkeiten der Innenentwicklung, 

d.h. Flächen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile und die im Flä-

chennutzungsplan dargestellten Flächen vorrangig zu nutzen. Eine darüber-

hinausgehende Entwicklung ist nur zulässig, wenn auf diese Potentiale nicht 

zurückgegriffen werden kann. (RPM B II 4.1 Z) 

Berücksichtigung im Bebauungsplan  

Mit gegenständlichem Bebauungsplan soll ein Vorhaben im Innenbereich ermöglicht 

werden, Potenziale der Innenentwicklung werden somit genutzt. Vorhandene Er-

schließungsstrukturen werden effizient genutzt. 

3.3 Flächennutzungsplan 

 

Abb. 4 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. vom 26.03.2003, ohne Maßstab 
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Im wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan in der  

Fassung vom 26.03.2003 ist das Plangebiet sowie die südlich und östlich angren-

zenden Flächen als Dorfgebiets-Fläche dargestellt. Die Kirche St. Anna ist als Ge-

meinbedarfsfläche und der Friedhof als Grünfläche jeweils mit entsprechender 

Zweckbestimmung dargestellt. Ein Parkplatz befindet sich zwischen Kirche und 

Plangebiet. Die nördlich angrenzenden Flächen sind als Fläche für die Landwirt-

schaft mit der Überlagerung Entwicklung von Verbindungsstrukturen (Hecken, Feld-

raine, Einzelbäume) dargestellt. Der Verbindungsweg zwischen Leitenweg und St.-

Anna-Straße sowie die St.-Anna-Straße selbst mit verlängertem Feldweg nach Nor-

den stellen wichtige Fuß- und Radwegeverbindung dar. Nordöstlich der Kirche be-

findet sich zudem ein Aussichtspunkt. 

 

Der Bebauungsplan „Leitenweg-West“ in der Fassung vom 23.05.2012 setzt für das 

Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet fest. An dieser Festsetzung wird im Rah-

men gegenständlicher Änderung festgehalten. Der hiervon abweichende Flächen-

nutzungsplan mit der Darstellung eines Dorfgebiets kann hinsichtlich der Anwen-

dung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB im Rahmen der Berichti-

gung angepasst werden. 

3.4 Bebauungsplan Leitenweg-West 

Der Änderungsbereich entspricht 

dem bisherigen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Leitenweg- West“ 

in der Fassung vom 23.05.2012. An 

den Festsetzungen wird grundsätzlich 

festgehalten, es erfolgen nur verein-

zelte Änderungen (s. Kapitel 4). Der 

Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in 

der Fassung vom 23.05.2012 bein-

haltet folgende zentrale Regelungen: 

 Festsetzung eines Allgemeinen 

Wohngebietes 

 Festsetzung von privaten Grün-

flächen und Flächen von Vorgar-

tengrün (Nebenanlagen sind dort 

unzulässig); Unzulässigkeit von 

hochstämmigen Bäumen im Be-

reich der Vorgartenflächen 

 Grundstücksbezogene Baufenster 

mit Festsetzung einer Grundflä-

che mit Überschreitungsmöglich-

keiten 

 Zulässigkeit von Einzel- und Dop-

pelhäusern 

 Max. 2 Wohneinheiten je Ein-

zelhaus bzw. Doppelhaushälfte 

  

Abb. 5 Planzeichnung Bebauungsplan „Leitenweg- 
West“ in der Fassung vom 23.05.2012,  
ohne Maßstab 
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 Festsetzung von Haustypen (Vollgeschosse, Wandhöhe und Dachneigung) für 

unterschiedliche Bereiche 

 Festlegung von Höhenbezugspunkten zur Bemessung der Wandhöhe 

 Nur Satteldach als zulässige Dachform 

 Festsetzung der Firstrichtung 

 Begrenzung der Höhe von Einfriedungen (inkl. Hecken) 

4. Planinhalte 

Bei gegenständlicher Bebauungsplanänderung handelt es sich um eine unselbst-

ständige Änderung, die nicht geänderten textlichen Festsetzungen und Hinweise 

des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012 gelten unverändert 

fort. Die Planzeichnung wird innerhalb des Geltungsbereichs der 1. Änderung voll-

ständig ersetzt.   

Die Planzeichnung umfasst den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 

„Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012, es wurden jedoch lediglich folgende Ände-

rungen vorgenommen. 

 Anpassung der Baufenster (3 statt 2) im Bereich der Grundstücke 532 und 

532/5, entfall des dortigen Tiefgaragenbaufensters zugunsten von überbaubaren 

Grundstücksflächen für unterirdische Gebäudeteile 

 Anpassung der Flächen des privaten Grüns (Festsetzung 5.2) im Bereich der 

Grundstücke 532 und 532/5 

 Generelle Anpassung der Flächen des Vorgartengrüns und des privaten Grüns 

(Festsetzungen 5.1 und 5.2), der Verkehrsflächen (Wendehammer) sowie der 

Baufenster und der zugehörigen Bemaßungen an die zugrundeliegende digitale 

Flurkarte (nun im UTM-Koordinatensystem vorliegend, bisher auf Basis des GK-

Koordinatensystems). 

 Differenzierte Festsetzung eines öffentlichen Fußweges zwischen Leitenweg 

und St.-Anna-Straße (bisher als öffentliche Verkehrsfläche) 

 Differenzierung hinsichtlich der Gliederung der Baugebiete in Teilflächen (WA 4 

und 5 bisher Teil von WA 1) 

 Wegfall der bisher außerhalb des Geltungsbereichs dargestellten Nutzungs-

schablonen, Regelungen fortan planzeichnerisch oder textlich festgesetzt. 

Die sonstigen Regelungen entsprechen den planzeichnerischen Festsetzungen des 

Bebauungsplans „Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012.  

 

Zur besseren Lesbarkeit sind die weiterhin gültigen textlichen Festsetzungen und 

Hinweise in der Planurkunde der gegenständlichen Bebauungsplanänderung aufge-

führt.  

Der Fokus der Begründung liegt auf den geänderten Punkten. 
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4.1 Geltungsbereich 

Der Änderungsbereich entspricht dem bisherigen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 und weist eine Größe von 

ca. 8.131 m² auf. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 532, 532/4, 

532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9 und 532/3 sowie die Straßengrundstücke 338/1 

und 532/2, alle Gemarkung Oberschondorf.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich wird entsprechend dem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in 

der Fassung vom 23.05.2012 sowie der Prägung der umgebenden Bebauung ein 

Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. An der Art der baulichen Nutzung wird 

somit festgehalten. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung und Zahl der Wohneinheiten 

Mittels Festsetzung einer Grundfläche sowie deren Überschreitung durch die in § 19 

Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten Anlagen wird die Versiegelung begrenzt. Bei 

Ausschöpfung der zulässigen Grundfläche (inkl. Überschreitungsmöglichkeit für un-

tergeordnete bauliche Anlagen wie Balkone und Terrassen gem. Festsetzung A 2.2, 

Satz 1) wird eine Grundflächenzahl von 0,20 erreicht (Grundfläche I). Unter Berück-

sichtigung sämtlicher Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO ist eine maximale 

Grundflächenzahl von 0,36 möglich (Grundfläche II), jeweils bezogen auf die Fläche 

aller Baugrundstücke (ohne öffentliche Verkehrsflächen).  

Die bisherigen Überschreitungs-Regelungen der planzeichnerisch festgesetzten 

Grundflächen wurden dahingehend zur Klarstellung neu gefasst, die erforderlichen 

Zufahrten für die Grundstücke Fl.Nr. 532, 532/5 und 532/7 wurden dabei berück-

sichtigt. 

Der Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 setzt zur 

Begrenzung der Höhenentwicklung im Plangebiet eine absolute Höhenkote des 

Erdgeschoss-Fertigfußbodens sowie eine Wandhöhe fest. An den jeweiligen Hö-

henkoten sowie Wandhöhen wird auch im Rahmen der Änderung des Bebauungs-

plans festgehalten. Festgesetzt wird nun jedoch statt der Höhe des Erdgeschoss-

Fertigfußbodens eine Bezugshöhe für die Wandhöhe. Eine flexiblere Bebauung ins-

besondere hinsichtlich der ausgeprägten Hanglagen sowie eine Klarstellung gegen-

über dem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012, des-

sen Begründung von einer „maximal zulässigen Erdgeschossfußbodenhöhe“ aus-

geht entgegen einer konkret festgesetzten Höhenlage des Erdgeschoss-

Fertigfußbodens, wird somit erreicht. Die maximal mögliche Bebauung bleibt mittels 

festgesetztem Bezugspunkt, Wandhöhe sowie zulässigen Dachneigungen unverän-

dert.  

Die bisherige Festsetzung von Haustypen i.V.m. Systemschnitten ist dahingehend 

nicht mehr erforderlich und entfällt daher. 

Die Begrenzung der Wohneinheiten bleibt unverändert gegenüber dem Bebauungs-

plan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012. Lediglich im Bereich des 

WA 1 ist aufgrund der dortigen geplanten kleinteiligen Bebauung nur eine Wohnein-

heit je Wohngebäude zulässig. 
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4.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Zur räumlichen Anordnung von Gebäuden werden Baugrenzen festgesetzt. Im Be-

reich der Grundstücke Fl.Nr. 532 und 532/5 werden nun statt 2 (gem. Bebauungs-

plan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012) 3 Baufenster festgesetzt. 

Dem Erhalt von Sichtbeziehungen vom Leitenweg zur Pfarrkirche St. Anna zum Er-

halt des vorhandenen Ortsbildes wird dahingehend Rechnung getragen, auf Kapitel 

2.5 wird verwiesen. 

Mit gegenständlicher Änderung des Bebauungsplans entfällt das bisher festgesetzte 

Tiefgaragen-Baufenster. Stattdessen werden überbaubare Grundstücksflächen zur 

Ermöglichung einer unterirdischen Verbindung der drei Gebäude festgesetzt. Alter-

nativ zur beabsichtigen Unterbringung der Stellplätze unter den jeweiligen Hauptge-

bäuden sind Stellplätze auch in diesem Bereich möglich.  

Zur Berücksichtigung des Ortsbildes sollen die Bereiche zwischen den eigentlichen 

Wohngebäuden untergeordnet sein und städtebaulich nicht in Erscheinung treten 

(z.B. durch talseitig sichtbare Fassaden oder Garageneinfahrten). Lichtschächte und 

Einfahrten sind in diesen Bereichen dahingehend unzulässig, die Einfahrten zu 

möglichen Stellplätzen zwischen den Gebäuden müssen sich unter den Gebäuden 

befinden (ggf. gemeinsame Zufahrt). 

In Anlehnung an die Umgebung sowie der bisherigen Festsetzung ist eine offene 

Bauweise einzuhalten, es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Aufgrund der 

geplanten kleinteiligen Bebauung im Bereich des WA 1 sind dort nur Einzelhäuser 

zulässig. Es gilt die Abstandsflächensatzung der Gemeinde in ihrer jeweils gültigen 

Fassung. 

Im Bereich des WA 1 weist das südliche Baufenster des Grundstücks Fl.Nr. 532/5 

einen geringen Abstand zum südlich gelegenen Grundstück Fl.Nr. 532 (min. ca. 

1,0 m). Die beiden Grundstücke sind hinsichtlich des dort geplanten Vorhabens der-

zeit im Besitz eines Eigentümers und werden dahingehend als ein gemeinsames 

Baugrundstück gewertet. Eine separate Bebauung des Baufensters auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 532 wäre jedoch grundsätzlich möglich (mit Einräumung eines Geh-, 

Fahr- und Leitungsrechts). Sollte eine separate Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 

532 erfolgen, steht der geringe Abstand des nördlich des Grundstücks gelegenen 

Baufensters zur Grundstücksgrenze nicht entgegen. Die Abstandsflächen sind gem. 

gemeindlicher Satzung einzuhalten. Bei Heranrücken des Gebäudes mit weniger als 

3 m Abstand zur Grundstücksgrenze sind die Abstandsflächen mittels Abstandsflä-

chenübernahme nachzuweisen. Ohne Abstandsflächenübernahme ist das Gebäude 

entsprechend von der Grenze abzurücken. 

4.5 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Die Anzahl erforderlicher Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Ge-

meinde Schondorf. Wie bisher im Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung 

vom 23.05.2012 geregelt ist die Lage von Nebenanlagen, Garagen, Carports und 

Stellplätzen frei wählbar (mit Ausnahme der Flächen des Vorgartengrüns sowie des 

privaten Grüns). Lediglich im Bereich der Grundstücke Fl.Nr. 532 und 532/5 sind 

Garagen inkl. Carports und Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig. Dies dient zur Nutzung der vorhandenen Topographie, 

wodurch die Stellplätze flächensparsam im Untergeschoss der Gebäude ohne Er-

forderlichkeit von Rampen untergebracht werden können. Dies trägt des Weiteren 

der Freihaltung von Sichtbeziehungen vom Leitenweg zur Pfarrkirche St. Anna bei. 
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Die dort bisherige (planzeichnerische) Festsetzung einer Tiefgarage entfällt. Im Be-

reich der Baugrenzen für unterirdische Gebäudeteile können auch Stellplätze ange-

ordnet werden, die Einfahrten sind jedoch unter den Hauptgebäuden vorzusehen. 

4.6 Bauliche Gestaltung 

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung entsprechen sinngemäß den Festset-

zungen des Bebauungsplans „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012. 

Hinsichtlich der zulässigen Terrassierung werden darüber hinaus Festsetzungen zur 

Ausbildung und Begrünung von Stützmauern aufgenommen. Hinsichtlich der plan-

zeichnerisch festgesetzten Hauptfirstrichtung sowie hangseitiger Abgrabungen wird 

eine geringfügige Flexibilität eingeräumt bzw. erweitert.  

Gegenüber dem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 

werden die Festsetzungen zu Dachaufbauten und Wiederkehren erweitert. Bisher 

war festgesetzt, dass Gauben nur im WA 2 bei einer Dachneigung von 32-35° zu-

lässig waren. Die Dachneigung in den sonstigen Bereichen (WA 1 und WA 2 bis WA 

5) betrug 18-26°.  

Regelungen zu Zwerch- bzw. Quergiebel (im Sinne von Dachaufbauten, welche 

unmittelbar an die Traufe anschließen) sowie Wiederkehren (mit nach außen ver-

setzter Außenwand gegenüber dem sonstigen Gebäude; im Sinne eines Gebäude-

anbaus) waren nicht enthalten. Von einer bisherigen Zulässigkeit dieser Dachauf-

bauten bzw. Gebäudeanbauten wird ausgegangen. Demzufolge wird die Mindest-

dachneigung für Dachaufbauten sowie Wiederkehren auf 26° reduziert. Zusätzliche 

bauliche und gestalterische Festsetzungen gewährleisten ein adäquates Ortsbild. 

Dachaufbauten und Wiederkehren sind jedoch lediglich in den Baugebieten WA 2 

bis WA 5 zulässig, im WA 1 sind diese im Hinblick der Freihaltung von Blickbezie-

hungen zur Pfarrkirche St. Anna unzulässig.  

4.7 Verkehr und Erschließung 

Das Plangebiet ist über den Leitenweg verkehrlich und technisch erschlossen. Was-

serversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und Tele-

kommunikationslinien sind dort vorhanden. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über 

einen Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage, die Abwasserentsor-

gung erfolgt im Mischsystem, eine Einleitung von gesammeltem Niederschlagswas-

ser ist hier grundsätzlich möglich. 

Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen entsprechen den Festsetzungen des 

Bebauungsplans „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012.  

Gegenüber dem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 

erfolgt eine Differenzierung der öffentlichen Verkehrsfläche, der entlang der südli-

chen Geltungsbereichsgrenze verlaufende Fußweg wird fortan als solcher festge-

setzt. 

Zur Sicherung der Erschließung des Grundstücks Fl.Nr. 532 (bei separater Bebau-

ung entkoppelt von Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 532/5) ist eine entsprechende 

Sicherung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind deutlich weniger als 50 m von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche entfernt. Besondere Festsetzungen für den Brandschutz 

sind nicht erforderlich. Auf die Vorgaben der BayBO zum baulichen Brandschutz 

wird hingewiesen.  
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Brüstungshöhen von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen (zweiter Ret-

tungsweg gem. Art. 31 BayBO) mit mehr als 8 m über Gelände sind aufgrund der 

festgesetzten Beschränkung der Wandhöhen auf max. 5,5 m nicht gegeben.  

Oberflächenwasserbeseitigung 

Von den einzelnen Bauwerbern ist zu prüfen, ob die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Be-

nutzung vorliegt. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 

Niederschlagswasser sind der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Re-

geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 

Grundwasser (TRENGW) zu entnehmen. Anfallendes unverschmutztes Nieder-

schlagswasser ist bevorzugt oberflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. 

Bei Bau und Betrieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter DWA M 153 

und DWA-A 138 zu beachten. 

Wasserwirtschaftliches Ziel ist die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlags-

wassers. Zur Abmilderung des Verlusts von wichtigen Bodenfunktionen durch ge-

plante Flächenversiegelungen sind folgende Hinweise zu beachten (vgl. DWA-

M153, S. 10-11): 

 Gering verschmutztes Wasser von Dächern an Ort und Stelle möglichst über 

bewachsenen Oberboden versickern (siehe § 3 Abs. 1 NWFreiV) 

 Grünstreifen, Vegetationsflächen und Gehölzpflanzungen neben den Fahrbah-

nen zur Erhöhung der Verdunstung und zur Versickerung anlegen 

 Entwässerungseinrichtungen möglichst naturnah ausbilden und lebende Bau-

stoffe verwenden 

 gering verschmutzte Verkehrsflächen durch Verwendung teildurchlässiger Ober-

flächenbefestigungen, wie zum Beispiel Pflaster ohne Fugenverguss, Rasengit-

tersteine, Rasenpflaster usw., durchlässig gestalten (Beispiele: Spiel- und Anlie-

gerstraßen, Innenhöfe, wenig benutzte Park und Stellplätze, Grundstückszufahr-

ten), 

 breitflächiges Versickern über bewachsene Seitenstreifen an Straßen, Wegen  

oder Plätzen, 

 Überleiten des Regenwassers durch einfache Rinnen und Gräben auf nicht un-

mittelbar benachbarte Bodenbereiche zur Rückhaltung und Verdunstung in Tei-

chen und Pflanzenbeeten oder zur Versickerung in Grünanlagen, 

 zentrale Versickerungsanlagen einrichten, wenn ein dezentrales Versickern 

nicht möglich ist, ist das Sammeln von Regenwasser unvermeidlich, dann ge-

schieht dies am besten oberirdisch in bewachsenen Rinnen, Mulden und Grä-

ben, um Rückhalt, Verdunstung und Versickerung zu fördern, 

 Regenwasser durch Gründächer, Einstaudächer, Teiche, Pflanzenbeete, Mul-

den, Gräben mit Querriegeln usw. zurückhalten, 

 nicht versickertes Regenwasser in Teichen, Mulden, Gräben oder Zisternen 

speichern und gedrosselt in oberirdische Gewässer oder das Grundwasser ein-

leiten, 

 Regenwasser speichern, um es für vielfältige Zwecke zu nutzen (Beispiele: Be-

wässerung in Gärten, Regenwassernutzung in Haus und Gewerbe). Der Bau 

von Regenwassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserver-

sorger anzuzeigen (§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist si-

cherzustellen, dass keine Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversor-

gungsnetz entstehen. 
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4.8 Grünordnung, Einfriedungen, topographische Einbindung, Artenschutz 

4.8.1 Grünordnung 

An den Festsetzungen zur Grünordnung, insbesondere der festgesetzten Flächen 

des Vorgartengrüns sowie des privaten Grün, wird festgehalten. Lediglich im Be-

reich der Grundstücke Fl.Nr. 532 und 532/5 erfolgt eine Anpassung dieser Flächen, 

zu den östlichen Grundstücksgrenzen entfallen diese hinsichtlich der erforderlichen 

Zuwegungen bzw. Stauräume der in das Hauptgebäude integrierten Garagen.   

Gegenüber dem Bebauungsplan „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 

wird statt der bisherigen optionalen Begrünung von Flachdächern bei Garagen fest-

gesetzt, dass Garagendächer mit einer Dachneigung bis zu 10° zu begrünen sind. 

Des Weiteren erfolgt statt dem Pflanzgebot für einen Obstbaum je Grundstück ein 

grundstücksgrößenabhängiges Pflanzgebot für Obstbäume und Sträucher mit Fest-

legung eines Pflanzzeitpunkts. Hinsichtlich dem Erhalt von Blickbeziehungen zur 

Pfarrkirche St. Anna sind keine Pflanzgebote höherer Bäume festgesetzt. 

Die Festsetzungen berücksichtigen – insbesondere durch die Grundfläche eine Be-

grenzung der Bodenversiegelung sowie den Festsetzungen zur Grünordnung – Mi-

nimierungspotenziale für die zu erwartenden (und bereits zulässigen) Eingriffe. Er-

hebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB be-

zeichneten Bestandteilen sind daher nicht zu erwarten. 

4.8.2 Einfriedungen 

Einfriedungen sind gemäß der gemeindlichen Einfriedungssatzung herzustellen. An 

der bereits bisher enthaltenen ergänzenden Festsetzung zur Beschränkung der Hö-

he von Einfriedungen zwischen Baugrundstücken wird weiterhin festgehalten. Mit 

gegenständlicher Änderung des Bebauungsplans wird darüber hinausgehend die 

sockellose Ausführung von Einfriedungen festgesetzt, die Durchgängigkeit für Klein-

tiere wird somit ermöglicht. 

4.8.3 Topographische Einbindung 

Eine topographisch angepasste Bebauung wird durch die Begrenzung von Abgra-

bungen und Aufschüttungen erreicht. Die Festsetzung entspricht der Regelung des 

Bebauungsplans „Leitenweg- West“ in der Fassung vom 23.05.2012 und wird ledig-

lich an die sonstigen geänderten Festsetzungen angepasst. Ergänzt wird jedoch, 

dass die Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereichs sowie zu den Nach-

bargrundstücken beizubehalten sind. Ebenfalls wurden Anforderungen an Stütz-

mauern festgesetzt. Das Orts- und Landschaftsbild mit der vorhandenen Hanglage 

wird dahingehend berücksichtigt. 

4.8.4 spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes (§§ 44 und 45 BNatSchG) ist re-

gelmäßig Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. 

Im Regelfall ist hierfür zunächst eine Vorprüfung dahingehend erforderlich, ob und 

ggf. welche Arten von dem Vorhaben so betroffen sein können, dass eine Prüfung 

nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 und ggf. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
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lich ist (sog. Relevanzprüfung). 

Gemäß Artenschutzkartierung (ASK) sind keine Fundorte innerhalb des Plangebiets 

vorhanden. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Nachweise von Fleder-

mäusen (unbestimmt) und Dohlen (im Kirchturm bzw. in der Kirche St. Anna, Art-

nachweis 2008 und 2021) in einer Luftlinien-Entfernung von ca. 30 m. Die ökologi-

sche Funktion der von dem Bebauungsplan betroffenen Fläche kann – insbesonde-

re auch für europäische Vogelarten – durch die angrenzenden gleichartig genutzten 

Flächen und damit im engen räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 

Es ist daher davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

(§ 44 BNatSchG) im Hinblick auf die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Tierarten nicht berührt sein dürften. 

Gehölzrodungen und -fällungen in der Brut- und Vegetationszeit vom 01. März bis 

30. September sind zu vermeiden. Der allgemeine Artenschutz ist hierbei zu beach-

ten. Während der Brutzeit ist durch einen qualifizierten Sachverständigen zu prüfen, 

ob Gehölze als Lebensstätte geschützter Arten genutzt werden. 

Aus folgenden Gründen wird die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-

de ausgeschlossen: 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 „Tötungsverbot“ 

 Aufgrund der Ausstattung des Plangebietes und der Auswertung der Arten-

schutzkartierung ist von einer möglichen Betroffenheit der Artengruppen Fle-

dermäuse (Säugetiere) und Vögel sowie Insekten auszugehen. Da es sich dabei 

um sehr mobile Arten handelt und die Baufeldräumung i.d.R. außerhalb der 

Brutzeit stattfindet bzw. Eingriffe in den Gehölzbestand von fachkundigen Arten-

schützern begleitet werden, ist keine Tötung von Artindividuen während der Um-

setzung des Vorhabens anzunehmen. 

 Auch die Zerstörung von Gelegen und besetzten Wochenstuben ist einer Tötung 

gleichzusetzen. Sie ist unwahrscheinlich, da lediglich geringfügige Eingriffe in 

den Gehölzbestand zulässig sind und der Gehölzbestand fast vollständig zu er-

halten ist. Eingriffe in den Gehölzbestand werden zudem begleitet von fachkun-

digen Artenschützern. 

 Auch erhebliche Störungen während der Fortpflanzungsphase können tödliche 

Folgen für den Nachwuchs haben. Das größte Störpotenzial entfaltet die Bau-

feldräumung. Diese findet zum Schutz der empfindlichsten Artengruppe außer-

halb der Vogelbrutzeit statt. Es ist anzunehmen, dass weitere Störungen wäh-

rend der Bauphase für die vorkommenden Arten unerheblich sind, da sie sich 

unter die allgemeinen betriebsbezogenen Störungen reihen, wie sie im Plange-

biet selbst - aber auch in der näheren Umgebung - täglich stattfinden, z.B. Ra-

senmähen, Parkverkehr, Gartennutzung, usw. 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 „Schädigungsverbot“ 

 Aufgrund des umfangreichen Erhalts der Gehölzbestände ist bei Umsetzung des 

Vorhabens lediglich von einer geringen Anzahl an zerstörten Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten bzw. von gar keiner Zerstörung auszugehen. Da aufgrund der 

bereits vorhandenen Nutzung im Plangebiet und der umgebenden Nutzung le-

diglich vom Vorkommen weitverbreiteter ubiquitärer Arten auszugehen ist, wird 

sich eine Zerstörung weniger Lebensstätten nicht auf den Erhaltungszustand der 

lokalen Population auswirken. 
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Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 „Störungsverbot“ 

 Da aufgrund der bereits vorhandenen Nutzung im Plangebiet und der umgeben-

den Nutzung lediglich vom Vorkommen weitverbreiteter ubiquitärer Arten auszu-

gehen ist, wird sich eine Störung während sensibler Lebensphasen nicht auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken. 

Aufgrund der oben genannten Relevanzprüfung, welche die genannten Schutzmaß-

nahmen berücksichtigt, sind im vorliegenden Fall keine tiefergehenden Untersu-

chungen zu veranlassen. 

4.9 Klimaschutz, Klimaanpassung 

Mit der Planung am vorhandenen Standort werden keine Flächen in Anspruch ge-

nommen, die im Hinblick auf den Klimawandel und den damit einhergehenden Risi-

ken durch eine Mehrung von Extremwetterereignissen (Trockenheit, Sturm, Über-

schwemmungen) oder im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Klimaanpassung als 

sensibel oder wertvoll einzustufen sind. So werden beispielsweise keine Flächen 

überplant, die klimatische Ausgleichsfunktionen erfüllen oder als Retentionsflächen 

dienen. Zudem befinden sich keine Flächen mit einer hohen Treibhausgas-

Senkenfunktion, wie Feuchtgebiete oder Wald, im Geltungsbereich. 

4.10 Flächenbilanz 

Im Plangebiet ergibt sich folgende Flächenverteilung:  

Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Allgemeines Wohngebiet 6.971 86 

öffentliche Verkehrsfläche 1.160 14 

   
Geltungsbereich 8.131 100 

 

Anlagen 

1) Baugrundgutachten: Bauvorhaben Neubau eines Einfamilienhauses – Leiten-

weg 3, 86938 Schondorf, Flur-Nr. 532/4, Gemarkung Oberschondorf (Projekt 

Nr. 12330) vom 21.12.2021, BLASY + MADER GmbH, Eching am Ammersee 


